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1
Einleitung

Die Neuordnung der sozialen Sicherung
gegen Arbeitslosigkeit durch das vierte „Ge-
setz für moderne Dienstleistungen am Ar-
beitsmarkt“ (Hartz IV) wurde aus gleich-
stellungspolitischer Sicht von Beginn an
überwiegend kritisch begleitet, wenn auch
in ihren Wirkungen durchaus unterschied-
lich bewertet. Viele Kritikerinnen bemän-
gelten, dass besonders Frauen von der 
verschärften Anrechnung von Partnerein-
kommen durch Hartz IV betroffen seien
und damit das traditionelle Ernährermo-
dell verfestigt würde. Andere vertraten die
These, die Reformen wären insgesamt ge-
schlechterpolitisch konzeptionslos und die
geschlechtsspezifischen Wirkungen blie-
ben unklar.2 Eine weitere Einschätzung sah
in den Hartz-Gesetzen eine Verallgemeine-
rung der prekären sozialen Bedingungen,
die bisher für Frauen schon lange typisch
gewesen seien. Auch der „Aktivierungsan-
satz“ der Hartz-Gesetze ist in seinen gleich-
stellungspolitischen Wirkungen umstrit-
ten: Erhofft wurde, dass insbesondere be-
nachteiligte Frauen, wie ehemalige Sozial-
hilfebezieherinnen, nun endlich auch von
„fördernden“ Eingliederungsmaßnahmen
profitieren könnten. Demgegenüber wand-
ten Kritikerinnen ein, durch die neolibera-
le Ausrichtung am „männlichen“ Modell
vollzeitiger Verfügbarkeit aller „erwerbs-
fähigen“ Erwachsenen werde das femini-
stische Ziel einer gleichberechtigten Er-
werbsteilhabe nur instrumentalisiert, rich-
te sich dabei jedoch gegen die Wünsche
und Lebensmodelle vieler Frauen. Trotz
der geschlechtsneutralen Formulierungen
diskriminierten die Gesetze Frauen mittel-
bar, weil sie die unterschiedliche Lebens-

der Versorgerehe als auch von marktver-
mittelter Erwerbsarbeit, der durch wohl-
fahrtsstaatliche Regulierungen erreicht
wird. Dieser Maßstab ist im Sinne von
„gender equality“ dahin gehend zu erwei-
tern, dass dieselben Kriterien auch für
Männer gelten sollen. Denn angesichts all-
gemeiner Prekarisierungstendenzen auf
Teilarbeitsmärkten ist davon auszugehen,
dass diese Risiken zunehmend auch Män-
ner betreffen und sie daher entsprechenden
Sicherungsbedarf haben. Eine Gender-Be-
wertung von Hartz IV muss zudem den
Maßstab des Gesetzes anlegen, das in § 1
Sozialgesetzbuch II (SGB II) die Gleichstel-
lung von Frauen und Männern als „durch-
gängiges Prinzip“ definiert, was im Übrigen
als Reaktion auf die massive Gender-Kritik
im Vorfeld und auf Druck gleichstellungs-
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und Arbeitsmarktsituation von Frauen
und Männern nicht berücksichtigten. Hier-
zu zählen insbesondere die geschlechts-
hierarchische Arbeitsteilung zwischen Er-
werbsarbeit und familialer Sorgearbeit, die
vertikale und horizontale Segmentierung
der Arbeitsmärkte, die Frauen schlechtere
berufliche Positionen, niedrigere Entloh-
nung und eine durchschnittlich längere Ar-
beitslosigkeitsdauer einbringt, sowie die in
die sozialen Sicherungssysteme eingelasse-
nen Benachteiligungen typischer weiblicher
Erwerbsbiografien (Bothfeld et al. 2006).
Die kontroverse Bewertung der Hartz-Ge-
setze verweist zum einen auf ihre gleich-
stellungspolitische Inkonsistenz zwischen
Individualisierung und Familiensubsi-
diarität, zum anderen auf die Notwendig-
keit einer äußerst differenzierten und um-
fassenden empirischen Untersuchung der
Wirkungen der Arbeitsmarktreformen auf
unterschiedliche Gruppen von Frauen und
Männern je nach individuellen Merkma-
len, besonders der Haushalts- und Erwerbs-
konstellation und Makroindikatoren wie
Region und Arbeitsmarktlage.

Eine derart differenzierte Analyse wird
im Rahmen der offiziellen Gender-Evalua-
tion zum SGB II vorgenommen, die aller-
dings noch am Beginn ihrer bis 2009 termi-
nierten Arbeit steht.3 In diesem Beitrag soll
dagegen nur zweieinhalb Jahre nach In-
krafttreten von Hartz IV untersucht wer-
den, wie die wenigen aktuell verfügbaren
Daten der amtlichen Statistik der Bundes-
agentur (BA) und des IAB unter Gender-
Aspekten zu bewerten sind und welche wei-
terführenden Fragen sich daraus ergeben.

Im Hinblick auf die Gender-Bewertung
dienen Kriterien als Maßstab, wie sie in der
feministischen vergleichenden Wohlfahrts-
staatsforschung entwickelt wurden (Sains-
bury 1999; Crompton 1998): der Grad der
Unabhängigkeit von Frauen sowohl von
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Das Endprodukt habe ich natürlich selbst zu ver-
antworten.

2 An dieser Stelle kann die weit verzweigte Debatte
nicht nachgezeichnet werden. Einen guten syste-
matischen Überblick bieten Rostock et al. (2007).

3 Beauftragt wurde ein Konsortium aus dem Institut
für Arbeit und Qualifizierung (IAQ, Projektleitung
Dr. Claudia Weinkopf), aus dem Forschungsinsti-
tut Internationaler Arbeitsmarkt GmbH (FIA, 
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dolph), www.iaq.uni-due.de.
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politischer EU-Vorgaben eingefügt wurde.
Nach diesem Gleichstellungsgebot sind al-
le Leistungen darauf auszurichten, dass
„geschlechtsspezifischen Nachteilen von
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen entgegen-
gewirkt wird“ und „die familienspezifi-
schen Lebensverhältnisse (…) berücksich-
tigt werden“ (SGB II § 1 Abs. 1).Allerdings
wurden, anders als im SGB III, keine dies-
bezüglichen Kontrollregelungen getroffen,
wie das Ziel von Gender Mainstreaming
konkret umgesetzt werden soll. Die im SGB
III geschaffene Institution der Beauftragten
für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt ist
für Arbeitslose des Rechtskreises SGB II
nicht zuständig. Lediglich im Hinblick auf
Eingliederungsleistungen wurden für das
SGB II analog zum SGB III Frauen-Zielför-
derquoten festgelegt.

Zunächst wird herausgearbeitet, ob
sich für bestimmte Gruppen von Frauen
und Männern Verschlechterungen oder Ver-
besserungen durch Hartz IV hinsichtlich ih-
rer materiellen Lage beobachten lassen
(Abschnitt 2) und wie sich die Förderung
durch aktive Maßnahmen der Arbeits-
markteingliederung nach dem System-
wechsel gestaltet (Abschnitt 3). Lässt sich
daraus eine Erfüllung oder Verfehlung der
gleichstellungspolitischen Ziele ableiten? Im
letzten Abschnitt des Beitrags (Abschnitt 4)
folgt eine abschließende Bewertung, und es
werden offene Fragen sowie Datenlücken
der amtlichen Statistik thematisiert.

2
Art und Umfang von 
Geldleistungen

Ein Jahr nach Geltung von Hartz IV hatte
nur noch ein Fünftel bis ein Viertel aller 
Arbeitslosen Anspruch auf die lohnbezo-
gene Individualleistung Arbeitslosengeld
(ALG). Die im deutschen Sozialsystem als
Standardsicherung gegen Arbeitslosigkeit
konzipierte Leistungsart, ausgestattet mit
individuellen Rechtsansprüchen, ist mit
Hartz IV zur Restgröße geworden.

Dieser Prozess betrifft Frauen wie
Männer in beiden Teilen der Republik (Ta-
belle 1). Generell gingen zwischen 2004 und
2006 die Anteile von ALG-BezieherInnen
in Westdeutschland stärker zurück als in
Ostdeutschland, wobei der Rückgang unter
westdeutschen Frauen dreimal so häufig
war wie bei ostdeutschen Frauen. Da in die-
sem Zeitraum kein entsprechender Rück-
gang der Arbeitslosenzahl, geschweige
denn der Langzeitarbeitslosen, zu verzeich-
nen war, dürften der rückläufige Anteil von
ALG-BezieherInnen wie auch die unter-
schiedlich starke Betroffenheit primär auf
die gesetzlichen Änderungen in Hartz IV
zurückzuführen sein, und zwar hauptsäch-
lich auf die Verkürzung der ALG-Bezugs-
dauer auf zwölf bis maximal 18 Monate.
Weil in Ostdeutschland die meisten Ar-

beitslosen schon vor 2004 langzeitarbeits-
los und damit überwiegend im Arbeitslo-
senhilfebezug waren, betraf sie diese zeitli-
che Verkürzung seltener als westdeutsche
Arbeitslose. Die überproportionale Betrof-
fenheit westdeutscher Frauen ist zu er-
klären mit ihrer im Vergleich zu Männern
durchschnittlich längeren Arbeitslosig-
keitsdauer und ihren, verglichen mit ost-
deutschen Frauen und westdeutschen
Männern, geringeren Arbeitslosenhilfean-
sprüchen – bedingt durch das westdeutsche
modernisierte Ernährermodell mit weibli-
chem Zuverdienst und die Anrechnung
von Partnereinkommen in der Arbeitslo-
senhilfe. Gleichzeitig sind westdeutsche
Frauen wegen ihrer häufig unterbrochenen
Erwerbsbiografien stärker von dem mit
Hartz III erschwerten Zugang zum ALG
durch die Verkürzung der Rahmenfrist von
drei auf zwei Jahre betroffen.

Längst nicht alle Arbeitslosen, die kein
ALG (mehr) beziehen, haben Anspruch auf
die bedarfsgeprüfte und an den Haushalt
gebundene Leistung ALG II. Daten zur Ver-
teilung Arbeitsloser auf die unterschiedli-
chen Leistungsarten liegen aktuell nur für
Deutschland insgesamt vor, nicht aufge-
schlüsselt für Ost- und Westdeutschland
(Tabelle 2).

Die überwiegende Mehrheit aller regis-
trierten Arbeitslosen bezieht ALG II, doch
es zeigen sich zwei wesentliche geschlechts-
spezifische Unterschiede: Frauen erhalten
deutlich seltener ALG II als Männer, und
fast doppelt so viele Frauen wie Männer
beziehen überhaupt keine Leistungen. Der
mit einem Fünftel relativ hohe Anteil 
an Nichtleistungsbezieherinnen ist höchst-
wahrscheinlich eine Folge der im Vergleich
zur früheren Arbeitslosenhilfe verschärften
Anrechnung von Partnereinkommen bei
ALG II. Dies bestätigen auch Simulations-
rechnungen von Becker/Hauser (2006). Die
meisten ehemaligen Arbeitslosenhilfebe-
zieherinnen, nämlich jene mit erwerbstäti-
gem Partner sowie jene in Ostdeutschland,
mussten überdurchschnittlich oft Einkom-
mensverluste durch Hartz IV hinnehmen.
Diese Verteilungswirkungen wurden zu
Recht als mittelbare Diskriminierung ge-
wertet, weil die Anrechnungsvorschriften
in Hartz IV zwar formal für Frauen und
Männer gleichermaßen gelten, indirekt
aber die vorhandenen Benachteiligungen
von Frauen durch Arbeitsmarktsegrega-
tion und geschlechtsspezifische Arbeitstei-
lung verschärfen, anstatt diese auszuglei-
chen (Rostock et al. 2007).

Tabelle 1: Anteil der arbeitslosen ALG-BezieherInnen am Bestand 
Arbeitsloser – in % –

Westdeutschland Ostdeutschland
Frauen Männer Frauen Männer

Arbeitslosengeld, JD 20041) 40,4 37,3 25,1 32,2
Arbeitslosengeld, JD 20062) 25,5 27,4 20,0 23,8
Differenz JD 04 – JD 06 –14,9 –9,9 –5,1 –8,4
in Prozentpunkten
1) Zahlen nach Klammer 2006, S. 332.
2) Tabellen der BA Statistik: ALG- und ALG II-BezieherInnen in Ost-West, Zeitreihen Dez. 2002 – Jan. 2007 (unveröffentlicht).
Hieraus wurden die relativen Anteile errechnet.

Quelle: Berechnungen der Autorin auf Basis der Daten in Fn 1 und 2; zentraler Befund fett. 
JD = Jahresdurchschnitt.

Tabelle 2: Arbeitslosigkeit und Leistungsbezug in Deutschland, 
Oktober 2006

Frauen Männer
absolut in % absolut in %

Anzahl registrierte Arbeitslose 2.051.000 100 2.033.000 100
Arbeitslose NichtleistungsbezieherInnen 414.000 20 243.000 12
Arbeitslose ALG-BezieherInnen 440.000 21 427.000 21
Arbeitslose ALG II-BezieherInnen 1.250.000 61 1.416.000 70
Arbeitslose LeistungsbezieherInnen insgesamt 1.690.000 82 1.843.000 91
Anteil ALG an LeistungsbezieherInnen 26 23
Anteil ALG II an LeistungsbezieherInnen 74 77
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2007, Tab. 4.3 und Tab. 4.4; Berechnungen 
der Autorin; zentrale Befunde fett. Rundungsbedingt ist die Summe der Anteile etwas 
über 100 %.
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Die Analyse von Becker und Hauser
identifiziert allerdings auch „GewinnerIn-
nen“, das heißt Personengruppen, die
durch den Systemwechsel potenzielle Ein-
kommensgewinne verzeichnen konnten.
Hierzu zählt insbesondere die zu 85 %
weibliche Gruppe Alleinerziehender, die –
wie in der früheren Sozialhilfe – im Sinn
des SGB II überdurchschnittlich oft be-
dürftig ist und die besonders wegen der
pauschalen Erhöhung des ALG II-Regelsat-
zes gegenüber der Sozialhilfe mehrheitlich
höhere Leistungsansprüche verbuchen
müsste. Inwieweit sich dieser Zuwachs an
Leistungen allerdings tatsächlich realisiert
(hat), ist ungewiss. Fraglich ist einerseits,
ob die Simulationsrechnungen die reale
Praxis der Leistungsgewährung widerspie-
geln. Andererseits beanspruchen längst
nicht alle Hilfebedürftigen tatsächlich die
ihnen zustehenden Leistungen. Rund die
Hälfte aller Alleinerziehenden hat ihren
Hilfeanspruch nicht realisiert (Becker 2006,
S. 36). Dabei handelt es sich vor allem um
Erwerbstätige mit niedrigen Einkommen,
die sogenannten „working poor“ (Becker
2006, S. 38). Mögliche Gründe für den
nicht realisierten Hilfeanspruch können
mangelnde Informationen über die mit
Hartz IV geschaffenen neuen Leistungs-
ansprüche von Niedrigverdienenden sein
oder auch der bewusste Verzicht auf Leis-
tungen, um der bis in die Privatsphäre rei-
chenden behördlichen Kontrolle zu entge-
hen. Diese Hintergründe wären nur durch
gezielte Befragungen zu klären.

Die Studie von Becker zeigt auch, dass
die Bedürftigkeitsquote von teilzeit- oder
geringfügig beschäftigten Männern um
zehn bis 20 Prozentpunkte über der von
ebenso beschäftigten Frauen liegt (Becker
2006, S. 27). Zwar betrifft dies nur 6 % der
Männer gegenüber 20 % der Frauen unter
der ALG II-Grenze, doch die Zahlen weisen
darauf hin, dass der familieninterne Las-
tenausgleich häufig nicht (mehr) gegeben
ist und das Einverdienermodell angesichts
veränderter Strukturen männlicher Er-
werbstätigkeit immer weniger funktio-
niert.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass 

a) Frauen von dem mit Hartz IV verbun-
denen Systemwechsel von der lohnbezoge-
nen Individualleistung zur bedarfsgeprüf-
ten Minimalsicherung überproportional
betroffen sind, insbesondere ostdeutsche
Frauen und westdeutsche ehemalige Ar-

beitslosenhilfebezieherinnen mit erwerbs-
tätigem Partner;
b) überdurchschnittlich viele Frauen ver-
mutlich aufgrund der Anrechnung von
Partnereinkommen gar keine Geldleistun-
gen mehr erhalten;
c) im Hinblick auf potenzielle „Gewinner-
gruppen“ noch sehr ungewiss ist, ob z. B.
Alleinerziehende von den gesetzlichen Än-
derungen wirklich profitieren.

Bezogen auf die angelegten Bewertungskri-
terien bedeuten diese vorläufigen Befunde,
dass sich mit Hartz IV die eigenständige,
von einem Ernährer unabhängige Exis-
tenzsicherung vieler arbeitsloser Frauen
verschlechtert hat. Das gesetzliche Gleich-
stellungsgebot steht damit in Kontrast, be-
sonders zu den Anrechnungsregelungen
von Partnereinkommen.

3
Verteilung von 
Eingliederungsleistungen

Grundsätzlich sollte das Hauptkriterium
zur Bewertung aktiver Eingliederungsleis-
tungen die Integration in den Arbeitsmarkt
sein, und zwar sinnvollerweise in existenz-
sichernde Erwerbsarbeit. Dies zu überprü-
fen, erfordert eingehende (quantitative wie
qualitative) Analysen, die im Rahmen der
Evaluationsforschung zu leisten sind. Hier
kann nur die Verteilung von Eingliede-
rungsleistungen auf unterschiedliche Grup-
pen von Arbeitslosen untersucht und dabei
nach geschlechtsspezifischen Befunden so-
wie nach Erfüllung der gesetzlich vorgese-
henen Frauen-Zielförderquoten gefragt
werden. Danach sollen Frauen mindestens
entsprechend ihrem Anteil an allen Ar-
beitslosen und ihrer relativen Betroffenheit
durch Arbeitslosigkeit (Arbeitslosenquote)
gefördert werden (§ 16 Abs. 1 SGB II, § 8
Abs. 2 SGB III). Die Zielförderquoten wer-
den für arbeitslose Frauen im Rechtskreis
SGB II und SGB III sowie für Ost- und
Westdeutschland getrennt berechnet. Auf-
grund der Datenlage kann kein Bezug zur
Haushaltssituation der Arbeitslosen herge-
stellt werden, sodass bestimmte genderre-
levante Fragen nicht zu beantworten sind
(Abschnitt 4). Zur Bewertung der Art der
Förderleistungen werden die Nähe der 
Instrumente zum ersten Arbeitsmarkt oder
die dafür aufgewendeten Mittel zugrunde
gelegt. Zu fragen ist 

(1) inwieweit arbeitslose Frauen und Män-
ner im Rechtskreis des SGB II in Deutsch-
land insgesamt sowie in Ost und West
durch Eingliederungsleistungen gefördert
werden, und inwieweit sich dabei ge-
schlechtsspezifische Unterschiede zeigen
(Abschnit 3.1);
(2) inwieweit bestimmte Problemgruppen
des Arbeitsmarktes durch Eingliederungs-
leistungen gefördert werden und ob es hier
Gender-Disparitäten gibt (Abschnitt 3.2)

Bei der Bewertung ist außerdem der recht-
liche Kontext des SGB II zu berücksichti-
gen. In den Blick zu nehmen sind ins-
besondere die fehlenden individuellen
Rechtsansprüche auf Eingliederungsleis-
tungen einerseits, andererseits die mit dem
Prinzip des „Forderns“ verbundene Ver-
pflichtung Arbeitsloser, angebotene Leis-
tungen bei Sanktionsdrohung annehmen
zu müssen.

3.1 UNTERSCHIEDE ZWISCHEN
FRAUEN UND MÄNNERN

Arbeitslose im Rechtskreis des SGB II kön-
nen sowohl mit den umfangreichen Leis-
tungen des SGB III gefördert werden als
auch mit jenen des SGB II. Betrachtet wer-
den im Folgenden die Bestandsdaten im
Jahresdurchschnitt 2005, nicht die Zu- und
Abgänge, die jeweils höher liegen können,
sofern es sich um kürzere Maßnahmen
handelt. Aus arbeitsökonomischen und
Platzgründen werden in den folgenden 
Tabellen nicht die Daten für Frauen und
Männer ausgewiesen, sondern die abso-
luten und relativen Anteile geförderter
Frauen im Verhältnis zu allen geförderten
Arbeitslosen.4 Dies lässt ebenfalls Schluss-
folgerungen auf die Gesamtförderung zu.

Tabelle 3 zeigt die absoluten und relati-
ven Zahlen von geförderten Frauen in den
sieben am häufigsten bewilligten Einglie-
derungsleistungen, bezogen auf alle geför-
derten Personen in der Bundesrepublik
insgesamt sowie in West- und Ostdeutsch-
land.

Die Gesamtbetrachtung des Niveaus der
Förderung zeigt, dass nur eine kleine 

4 Diese etwas ungewöhnliche Darstellungsweise ist
der verfügbaren Datenstruktur der BA geschuldet,
die in den Eingliederungsbilanzen Gesamtzahlen
für geförderte Männer und Frauen sowie ge-
trennte Zahlen für Frauen liefert, nicht aber auch
für Männer. Um diese zu erhalten, bedarf es zu-
sätzlicher rechnerischer Fleißarbeit.
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treuungsangeboten auf eine Teilmenge die-
ser Leistungen beschränken, dann wäre
dies in der Tat ein verschwindender Bei-
trag, der nicht geeignet ist, den gesetzlichen
Auftrag zur Verringerung geschlechtsspezi-
fischer Nachteile und zur Berücksichtigung
familienspezifischer Lebensverhältnisse zu
erfüllen.

Obwohl ostdeutsche Frauen relativ
häufiger als westdeutsche gefördert werden,
ähnelt sich die Struktur der Unterstützung:
In beiden Landesteilen werden Frauen un-
terproportional in arbeitsmarktnahe Maß-
nahmen zugewiesen, auch wenn die Rela-
tionen für ostdeutsche Frauen etwas gün-
stiger als für westdeutsche ausfallen.

Die offizielle Zielförderquote für Frauen
(SGB II) wird insgesamt mit rund einem
Prozentpunkt unterschritten.6 Verfehlt
wird die Quote nur in Westdeutschland, wo
sie fast 5 Punkte unter dem Zielwert liegt,
während sie in Ostdeutschland etwas ober-
halb des Zielwerts liegt. Geschlechtsspezifi-
sche Unterschiede zeigen sich demnach we-
niger in der Gesamtbetrachtung für die
Bundesrepublik und für Eingliederungs-
leistungen insgesamt, als vielmehr bei ge-
nauerer Betrachtung einzelner Maßnah-
metypen und differenziert zwischen Ost
und West.

3.2 GENDER-EFFEKTE BEI 
„PROBLEMGRUPPEN“?

Inwieweit werden arbeitsmarktpolitische
Problemgruppen angemessen durch Ein-
gliederungsleistungen gefördert und in-
wieweit zeigen sich dabei geschlechtsspezi-
fische Unterschiede? 

Ein Blick auf Tabelle 4 zeigt, dass fast al-
le arbeitsmarktpolitischen Problemgruppen
insgesamt in der Förderung unterrepräsen-
tiert sind. Besonders groß ist das Missver-
hältnis in der Gruppe der gering Qualifi-
zierten und der Langzeitarbeitslosen, wäh-
rend BerufsrückkehrerInnen und Schwer-
behinderte nahezu entsprechend ihres

der Förderung zeigen sich im Einzelnen, da
arbeitslose Frauen noch deutlich seltener
mit SGB III-Maßnahmen gefördert wer-
den als Männer, und mit einem Anteil von
nur 32 % besonders selten mit dem ar-
beitsmarktnahen Instrument betrieblicher
Eingliederungszuschüsse. Im Hinblick auf
die realen Eingliederungschancen ist diese
geringe betriebsnahe Förderung von Frauen
umso bemerkenswerter, als gerade diese –
zumindest für Arbeitslose im Rechtskreis
SGB III – insgesamt am erfolgreichsten ist
(Eingliederungsquote 70 %) und Frauen
hier besonders gut abschneiden (73 %)
(BA 2006b, Tab. 6a).5 Eine neue IAB-Eva-
luationsstudie zeigt überdies, dass der
Frauenanteil an Eingliederungszuschüssen
rückläufig ist, dieser lag 2001 noch bei 43 %
(Bernhard et al. 2007, S. 4); zugleich zeigt
die Studie, dass sich die Beschäftigungs-
chancen von Frauen durch die Förderung
wesentlich verbessert haben (ebd. 2007,
S. 5).

Mit 43,5 % weisen die „Sonstigen wei-
teren Leistungen“ (§ 16 Abs. 2 Satz 1) den
höchsten Frauenanteil auf; eine mögliche
Interpretation ist, dass es sich hier vor al-
lem um Unterstützungsleistungen bei der
Kinderbetreuung handelt. Allerdings ist
das absolute Niveau dieser Leistungen
enorm niedrig – nur 10.000 Frauen kom-
men bundesweit in diesen „Genuss“. Sollte
sich die BA-Unterstützung von Kinderbe-

Minderheit von knapp 16 % der Arbeitslo-
sen des Rechtskreises SGB II überhaupt
durch Eingliederungsmaßnahmen geför-
dert wird. Dieser Befund verdeutlicht das
spezifisch deutsche Profil „aktivierender“
Arbeitsmarktpolitik, in dem die Kompo-
nente des „Förderns“ nur schwach ausge-
prägt ist gegenüber den Elementen des
„Forderns“ (Dingeldey 2006).

Deutlich wird auch, dass die große
Mehrheit aller Arbeitslosen, nämlich jene
im Rechtskreis des SGB II, hauptsächlich
mit SGB II-Maßnahmen gefördert wird, die
für die BA relativ kostengünstig sind, ge-
messen an den durchschnittlichen Pro-
Kopf-Ausgaben pro Monat (Statistik der BA
2006b, Tab. 2). Spitzenreiter sind Arbeitsge-
legenheiten („Ein-Euro-Jobs“).Seltener wer-
den (teurere) Maßnahmen des SGB III, wie
berufliche Weiterbildung oder Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen, angewandt. Ganz
besonders selten werden Leistungen geför-
dert, die direkt auf den ersten Arbeitsmarkt
zielen, wie betriebliche Eingliederungszu-
schüsse.

Das Zahlenverhältnis geförderter zu ar-
beitslosen Frauen liegt noch unter jenem
des Gesamtbestandes (14 %). Betrachtet
man die Frauenanteile an den geförderten
Personen insgesamt (Tabelle 3, zweite Zah-
lenspalte), so sind diese in den genannten
vier häufigsten Maßnahmetypen am höchs-
ten. Geschlechtsspezifische Unterschiede in

5 Die von der BA – nur für SGB III-„Kunden“ – er-
rechneten Eingliederungsquoten messen als Indi-
kator für die Wirksamkeit arbeitsmarktpolitischer
Maßnahmen den Anteil von Absolventen dieser
Maßnahmen, die sechs Monate nach Maßnah-
meende sozialversicherungspflichtig beschäftigt
sind (einschließlich geförderter Beschäftigung),
vgl. BA 2006, S. 125.

6 Die Zielförderquote für Frauen im Rechtskreis SGB
III wird deutschlandweit mit –9 Prozentpunkten
deutlicher verfehlt, wobei die Ost-West-Unter-
schiede geringer ausfallen (BA 2006a, S. 4)

Tabelle 3: Förderung von Frauen in den häufigsten SGB II- und SGB
III-Maßnahmen 
Anteile an der Gesamtförderung, Bundesrepublik und 
West-/Ostdeutschland 
Bundesrepublik Deutschland, West-/Ostdeutschland, Bestandsdaten JD 2005,
(mit zkT)*

Bundesrepublik Deutschland West Ost

absolut in % v. in % in %
Gesamt Gesamt Gesamt 

West Ost
Arbeitslose Frauen Rechtskreis SGB II (mit zkT)* 1.234.857 44,6 44,2 45,3
Eingliederungszuschüsse (§ 218 Abs. 1 SGB III) 5.811 32,1 25,5 40,7
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (§ 260ff SGB III) 8.372 38,8 31,6 40,1
Berufliche Weiterbildung (§ 77ff SGB III) 7.270 39,0 39,2 38,7
Arbeitsgelegenheiten (§ 16 Abs. 3 SGB II) 80.631 40,1 34,4 45,7
Trainingsmaßnahmen (§ 48 SGB III) 14.101 41,3 38,9 45,6
Beauftragung Dritter mit Vermittlung (§ 37 SGB III) 31.892 42,5 42,4 42,5
Sonstige weitere Leistungen (§ 16 Abs. 2 SGB II) 10.096 43,5 43,6 43,2
Alle geförderten arbeitslosen Frauen 176.596 40,3 36,5 44,1
Zielförderanteil gem. § 8 Abs. 2 SGB III 41,5 41,1 41,8
Differenz Zielförderanteil zu Bilanzförderanteil –1,2 –4,6 2,4
Anteil geförderter an allen arbeitslosen Frauen 14,3 %
im Rechtskreis SGB II
Anteil geförderter an allen Arbeitslosen 15,8 %
im Rechtskreis SGB II (Männer und Frauen)
Quelle: Eingliederungsbilanz 2005 (Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2006b: Tab. 4c und Tab. 3c, jeweils für die Bundesrepu-
blik, West- und Ostdeutschland), Berechnungen der Autorin; 
*einschließlich zugelassene kommunale Träger; Aufzählung aufsteigend 
nach Frauenanteil; häufigste Maßnahmen fett.

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2007-6-298 - Generiert durch IP 216.73.216.168, am 22.06.2026, 17:22:04. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0342-300X-2007-6-298


302 WSI Mitteilungen 6/2007

Anteils an Arbeitslosen gefördert werden.
Die Unterrepräsentanz der Problemgrup-
pen gilt für Frauen wie Männer. Eindeuti-
ge geschlechtsspezifische Unterschiede zeigen
sich allerdings für gering qualifzierte Frau-
en. Sie sind in der Förderung mit knapp 12
Prozentpunkten (PP) fast doppelt so stark
unterrepräsentiert wie im Gesamtbestand
(knapp 7 PP).

Im Ost-West Vergleich sind zunächst
Unterschiede in der Zusammensetzung der
Problemgruppen festzustellen (Tabelle 5,
Spalten 1 und 2, unterer Tabellenteil):
Überwiegen in Westdeutschland mit rund
drei Fünfteln eindeutig gering Qualifizier-
te, so stellen in Ostdeutschland Langzeitar-
beitslose die Mehrheit. Bei der Förderung
schneiden Langzeitarbeitslose im Gesamt-
bestand am schlechtesten ab, Ältere über 
50 Jahren sind hauptsächlich in West-
deutschland unterproportional vertreten.
Deutlich wird auch, dass die geschlechts-
spezifische Unterrepräsentanz gering qualifi-
zierter Frauen in der Förderung ganz über-
wiegend auf Westdeutschland beschränkt
ist: Diese Gruppe stellt hier mit fast zwei
Dritteln einen sehr hohen Anteil an ar-
beitslosen Frauen (Ost: ein Drittel), doch
nur gut die Hälfte wird gefördert (Ost:
27,9 %). Damit schneiden gering qualifi-
zierte westdeutsche Frauen doppelt so
schlecht ab wie im Gesamtbestand (Diffe-
renz arbeitslose/geförderte Frauen: –8,5 PP,
Gesamt: –4 PP). Nur in den „Sonstigen 
weiteren Leistungen“ sind sie leicht über-
durchschnittlich vertreten. Festzuhalten ist
damit, dass die größte und am Arbeits-
markt besonders benachteiligte Gruppe
von Frauen im alten Bundesgebiet am 
wenigsten gefördert wird. Die Hintergrün-
de für diese geschlechtsspezifische Beob-
achtung können anhand des Datenmate-
rials nicht geklärt werden. Eine naheliegen-
de Interpretation ist, dass sich in der 
Förderpraxis wie eventuell auch im Ar-
beitsmarktverhalten der Frauen traditio-
nelle geschlechtsspezifische Muster nie-
derschlagen. Dieser Vermutung wäre nä-
her nachzugehen, um eventuell bestehende 
benachteiligende Förderstrukturen abzu-
bauen.

Soweit zu den gesetzlich definierten 
arbeitsmarktpolitischen Problemgruppen.
Die Gruppe Alleinerziehender zählt offiziell
nicht zu diesen und wird in den Eingliede-
rungsbilanzen nicht aufgeführt. Doch es
gibt Hinweise, dass diese schon im alten
Sozialhilfesystem benachteiligte Gruppe
auch durch das SGB II nicht besser geför-

dert wird – entgegen den Erwartungen, die
mit Hartz IV aus Gender-Sicht verknüpft
waren.

Tabelle 6 verdeutlicht diesen Sach-
verhalt: Paare ohne Kinder beenden den
Hilfebezug am schnellsten, Alleinerzie-
hende sind dagegen am häufigsten dauer-
haft hilfeabhängig. Damit zählen Allein-
erziehende zum „niedrigdynamischen Seg-
ment“ der SGB II-Population (Graf/Ru-
dolph 2006, S. 5). Ihnen gelingt es mit 
dem neuen SGB II offenbar keineswegs
besser als mit der alten Sozialhilfe, die 
Abhängigkeit vom Hilfebezug zu been-
den: Der Vergleich mit der Sozialhilfe 
zeigt für alle Bedarfsgemeinschaften mit
potenziellem SGB II-Anspruch eine Ver-

bleibsquote in der Sozialhilfe von durch-
schnittlich 70 % für 2004 (Graf/Rudolph
2006, S. 2).

Einschränkend ist anzumerken, dass
sich unter den SGB II-beziehenden Allein-
erziehenden nicht nur Arbeitslose befin-
den, sondern auch sogenannte „Aufstocke-
rinnen“, also Erwerbstätige mit niedrigen
Einkommen. Leider liegen bislang keine
Informationen zum Erwerbsstatus der hil-
febedürftigen Alleinerziehenden vor. Letzt-
lich liegt jedoch die soziale Problematik al-
ler Alleinerziehenden im Zugang zu exis-
tenzsichernder Erwerbstätigkeit einerseits
und der Bereitstellung adäquater Kinder-
betreuung andererseits. Insofern deutet der
hohe dauerhafte Verbleib im Hilfebezug

Tabelle 4: Anteile besonders förderungsbedürftiger Gruppen an 
Arbeitslosen und Geförderten; Frauen und Gesamtbestand Arbeits-
loser, Bundesrepublik Deutschland
Bundesrepublik Deutschland, Bestandsdaten JD 2005, Arbeitslose Rechtskreis SGB
II (ohne zkT)* –  in % –

Frauen Gesamtbestand Arbeitsloser

Anteil an allen Anteil an Anteil an allen Anteil an 
arbeitslosen geförderten Arbeitslosen geförderten

Frauen Frauen Arbeitslosen
(Spaltenprozente) (absolute Zahlen)
Gering Qualifizierte 52,2 40,3 50,1 43,3

(554.827)
Langzeitarbeitslose 41,3 37,1 46,4 37,7

(438.935)
Ältere über 50 Jahre 21,8 16,7 21,5 16,6

(231.354)
Berufsrückkehrerinnen 7,8 8,4 3,5 3,4

(82.450)
Schwerbehinderte 3,1 2,5 3,8 2,9

(32.607)
Quelle: Eingliederungsbilanz 2005 (Statistik der BA 2006b), Berechnungen der Autorin; 
*ohne zugelassene kommunale Träger, für die keine Daten zu diesem Personenkreis 
ausgewiesen werden.

Tabelle 5: Anteile besonders förderungsbedürftiger Gruppen an 
Arbeitslosen und Geförderten; West-/Ostdeutschland, Frauen und 
Gesamtbestand Arbeitsloser
West- /Ostdeutschland, Bestandsdaten JD 2005, Arbeitslose Rechtskreis SGB II
(ohne zkT)*

Anteil an allen arbeitslosen Frauen Anteil an geförderten Frauen
West Ost West Ost

Gering Qualifizierte 63,2 32,2 54,7 27,9
Langzeitarbeitslose 34,6 53,5 27,0 45,7
Ältere über 50 Jahre 21,5 22,4 12,9 19,9
Berufsrückkehrerinnen 6,2 10,6 6,3 10,2
Schwerbehinderte 3,3 2,6 2,7 2,4

Gesamtbestand Arbeitsloser

Anteil an allen Arbeitslosen Anteil an geförderten Arbeitslosen
West Ost West Ost

Gering Qualifizierte 59,4 32,6 55,3 31,0
Langzeitarbeitslose 43,3 52,3 31,4 44,1
Ältere über 50 Jahre 21,4 21,7 13,5 19,7
Berufsrückkehrerinnen 2,8 4,8 2,3 4,5
Schwerbehinderte 4,2 3,0 3,1 2,6

Quelle: Eingliederungsbilanz 2005 (Statistik der BA 2006b); Berechnungen der Autorin.
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auf Defizite in der Problemlösung beider
Komplexe hin. Die Problematik Alleiner-
ziehender zeigt sich auch in ihrer über-
durchschnittlichen Betroffenheit von Ar-
beitslosigkeit: Ihr Anteil an allen arbeits-
losen Frauen (beider Rechtskreise) liegt bei
15,6 % (Statistik der BA 2007, Tab. 3.5),
gegenüber einem Anteil in der weiblichen
Bevölkerung von 6 % (Leiber et al. 2006,
S. 47). Auf einen hohen Problemdruck ver-
weist auch, dass die Arbeitslosigkeit in der
Gruppe Alleinerziehender im Zeitverlauf
von Februar 2007 zum Vorjahr nur halb so
stark abnahm (–5,6 %) wie bei arbeitslosen
Frauen insgesamt (–10,6 %) (Statistik der
BA 2007, Tab. 3.3).

Die Vermutung liegt nahe, dass die ho-
he und dauerhafte Betroffenheit Alleiner-
ziehender von Arbeitslosigkeit und SGB II-
Hilfebedarf auch dadurch bedingt ist, dass
Erziehungspersonen von der Zumutbarkeit
der Arbeitsaufnahme ausgenommen wer-
den können (§ 10 Abs. 1 SGB II). Denn
wenn die Erziehung eines Kindes nicht an-
ders sichergestellt werden kann, wird von
der Erziehungsperson die Arbeitsaufnahme
nicht erwartet; generell wird dies für Kinder
unter drei Jahren angenommen. Das be-
deutet zugleich, dass diese Personen höchst-
wahrscheinlich keinerlei Angebote zur Ein-
gliederung erhalten. Denn insgesamt ent-
spricht die aufgezeigte Förderstruktur der
Logik der Neuausrichtung der Geschäfts-
politik der Bundesagentur für Arbeit (BA),
nach der sich die Förderung nach betriebs-
wirtschaftlichen Effizienzkriterien vor al-
lem auf „starke“ Kunden konzentrieren soll
– es werden vorrangig diejenigen gefördert,
die die besten Vermittlungsaussichten ver-
sprechen, nicht diejenigen, bei denen der
Förderbedarf am größten ist. Für besonders
benachteiligte Gruppen arbeitsloser Frauen
– wie z. B. gering Qualifizierte oder Allein-
erziehende – erweist sich diese Ausrichtung
als fatal; sie steht im Widerspruch zur
SGB II-Zielsetzung, geschlechtsspezifische
Benachteiligungen zu verringern.

4
Abschließende Bewertung,
offene Fragen und 
Datenlücken

Die aus Gender-Sicht überwiegend kritisch
zu bewertenden vorläufigen Befunde sind
angesichts der gesetzlichen Ausgangslage
von Hartz IV wenig verwunderlich. Aus ei-
ner geschlechteregalitären Perspektive ent-
hält das SGB II zentrale „Geburtsfehler“.
Dies sind vor allem die starke Verweisung
auf familiale Subsidiarität durch das Kon-
strukt der Bedarfsgemeinschaft sowie eine
ungenügende Durch- und Umsetzung von
Gender Mainstreaming. Solche Konstruk-
tionsmängel können nicht folgenlos blei-
ben. Die ebenfalls vom Gesetzgeber ge-
wollte betriebswirtschaftliche Ausrichtung
der neuen „aktivierenden“ Arbeitsmarkt-
politik, gepaart mit fehlenden individuel-
len Rechtsansprüchen auf deren Leistun-
gen, erscheint primär verantwortlich für
beobachtete „creaming“-Effekte: die Kon-
zentration der Mittel auf „starke Kunden“,
die gesellschaftliche Benachteiligungen
verstärkt, anstatt diese abzubauen. Beob-
achtet wurden dabei geschlechtsspezifische
Unterschiede, denen in der weiteren For-
schung nachzugehen ist, wobei besonders
der Interaktionsprozess der Hilfegewäh-
rung untersucht werden muss. Wie quali-
tative Beobachtungen der Hartz IV-Umset-
zung zeigen (Baethge-Kinsky et al. 2006;
Lenhart 2006), lassen die großen Ermes-
sensspielräume der Fachkräfte vor Ort ge-
schlechtsrollenstereotype Annahmen wirk-
sam werden. Die Frage nach der vollzeiti-
gen Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt ei-
nerseits oder deren Einschränkung durch
familiale Aufgaben andererseits kann von
den Fachkräften für die einzelnen Mitglie-
der einer „Bedarfsgemeinschaft“ entlang
traditioneller Erwartungen beantwortet
werden – denn es fehlt ein Gender-Con-

trolling, das dies verhindern könnte. Doch
es existiert kein schlichter Automatismus:
Wenn z. B. die erwerbsfähige, arbeits-
marktnah qualifizierte SGB II-„Kundin“
eine bessere Vermittlungsfähigkeit als ihr
Partner verspricht, brechen sich traditio-
nelle Rollenerwartungen – möglicherweise
des Paares selbst – am gesetzlichen Gebot
eines schnellen Eingliederungserfolges. Es
würde daher zu kurz greifen, Hartz IV al-
lein eine Frauen benachteiligende Tendenz
zu attestieren. Vielmehr verstärkt die prin-
zipielle Ausrichtung des SGB II an der Voll-
zeit verfügbaren Arbeitskraft ohne „care“-
Aufgaben (die freilich nicht konsequent
durchgehalten wird, siehe die Ausnahmen
von der Zumutbarkeit), neue Spaltungen
innerhalb der Gruppe von Frauen und
Männern – besonders entlang der berufli-
chen Qualifikation.

Programmiert sind derzeit jedenfalls
Handlungs- und Interaktionskonflikte von
Fachkräften und Adressaten der Arbeits-
vermittlung, weil die Hartz IV-Umsetzung
massive Eingriffe in Lebensmodelle und
Vorstellungen innerfamilialer Arbeitstei-
lung mit sich bringt. Die Machtressourcen
sind dabei sehr asymmetrisch verteilt. An-
ders als andere Länder des „Aktivierungs-
paradigmas“, wie z. B. Dänemark (Dingel-
dey 2005), sieht das rigide deutsche Modell
kaum individuelle Rechtsansprüche und
wenig Handlungsautonomie für arbeits-
lose Hilfebeziehende vor. Aus einer ge-
schlechteregalitären Perspektive ist aber
die Stärkung der individuellen sozialen
Rechte aller ErwerbsbürgerInnen unver-
zichtbar.

Zum Schluss muss die ausgesprochen
schwierige Datenlage für eine genderspezi-
fische Analyse thematisiert werden, ohne
hier auf alle Datenlücken eingehen zu kön-
nen. Das Hauptproblem besteht in der spe-
zifischen Logik amtlicher Datenerfassung
und -aufbereitung der Grundsicherungs-
träger (Bundesagentur für Arbeit, zugelas-
sene kommunale Träger), die bestimmte
Sachverhalte und Kategorien nicht abbil-
det. So werden bestimmte Personengrup-
pen nicht gesondert erfasst bzw. in den ver-
öffentlichten tabellarischen Übersichten
zum Leistungsbezug nicht ausgewiesen.
Dies gilt besonders für Arbeitslose ohne
ALG II-Ansprüche und für Arbeitslose, die
aufgrund des § 10 SGB II von der Zumut-
barkeit ausgenommen sind (besonders Er-
ziehungspersonen von Kindern unter drei
Jahren,Alleinerziehende). Zumindest nicht
bundeseinheitlich und damit nicht publi-

Tabelle 6: Verbleib im SGB II-Leistungsbezug nach BG-Typ nach 
12 Monaten
Verbleibsraten der Bedarfsgemeinschaften mit Zugang im Februar 2005 – in % –

Ohne Unterbrechung Mit Unterbrechung
Alleinstehend 56 64
Alleinerziehend 70 76
Paar ohne Kind(er) 48 60
Paar mit Kind(ern) 54 65
Gesamt 57 65

Quelle: Graf/Rudolph 2006, S. 4, auf Basis von Daten des Administrativen Panels des IAB.

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2007-6-298 - Generiert durch IP 216.73.216.168, am 22.06.2026, 17:22:04. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0342-300X-2007-6-298


304 WSI Mitteilungen 6/2007

kationsfähig erfasst werden auch bestimm-
te relevante Sachverhalte, wie die Anzahl
der wegen mangelnder Bedürftigkeit abge-
lehnten Anträge auf ALG II.7 Gerade diese
Daten wären für die Gender-Analyse
höchst relevant.Wünschenswert wäre auch
eine genauere Dokumentation der Ergeb-
nisse der Vermittlungstätigkeit in Arbeits-
verhältnisse auf dem „ersten“ Arbeitsmarkt
im Hinblick auf Arbeitszeitumfang, Sozial-
versicherungspflicht oder Entlohnung der
vermittelten Jobs, jeweils getrennt für 
Frauen und Männer.

Neben der Nichterfassung von Tatbe-
ständen ist die Nichtverknüpfung be-
stimmter Kontexte ein Problem: So beste-
hen unterschiedliche Bezugsrahmen der
Statistiken für „passive“ (Geld-) und „akti-
ve“ (Eingliederungs-) Leistungen. In den
Statistiken zu Geldleistungen wird der Be-
zug zu den verschiedenen Typen von Be-
darfsgemeinschaften hergestellt und damit
auch die Gruppe Alleinerziehender ausge-

wiesen, es fehlen aber Daten nach Einzel-
personen und Geschlecht. Dagegen bezie-
hen sich die Eingliederungsbilanzen als
Übersichten der „aktiven“ Arbeitsförde-
rungsleistungen auf Einzelpersonen bzw.
bestimmte gesetzlich definierte Problem-
gruppen, stellen aber keinen Bezug zur Be-
darfsgemeinschaft her. Damit fehlen hier
Daten zu Alleinerziehenden ebenso wie
z. B. zu Personen in Paarbeziehungen oder
Müttern/Vätern von Kleinkindern. Die Art
und Weise der Aufbereitung der Eingliede-
rungsbilanzen ist im Übrigen wenig benut-
zerfreundlich; weder werden die Zahlen für
Männer und Frauen getrennt ausgewiesen,
noch die relativen Anteile der besonders
förderungsbedürftigen Gruppen.

Nicht zuletzt muss Gender Main-
streaming endlich so konsequent in die
Statistik eingehen, dass wirklich überall,
auch in Teilgruppen, wie z. B. bei Mi-
grantInnen oder Jugendlichen, Daten für 
Frauen und Männer ausgewiesen werden.

Die bestehenden, teils der Gesetzeslage
geschuldeten Datenlücken beschränken ei-
ne sekundärstatistische Gender-Analyse
ganz erheblich; sie sind angesichts des
enormen Forschungsbedarfs zum neuen
Leistungssystem für Arbeitslose dauerhaft
nicht hinnehmbar. Zwar ruhen große und
berechtigte Hoffnungen auf der offiziellen
Begleitforschung zum SGB II. Doch diese
verfolgt einen dezidierten gesetzlichen Auf-
trag, mit dem sicher nicht alle relevanten
Fragen zu beantworten sind. Insofern
bleibt eine gendersensible Revision der
amtlichen Datenerhebung und -aufberei-
tung ein zentrales Desiderat, das mit dem
entsprechenden politischen Willen zu er-
füllen wäre.

7 Dies ergab eine Nachfrage im Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB).
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